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Liebe Leserinnen und Leser,

der Umfang der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat sich seit
seiner  Einführung im Jahr  2005 immer wieder  geändert.  Neue
Leistungen - wie für Bildung und Teilhabe - sind hinzugekommen.
Die  Höhe  und  die  Art  der  Berechnung  angemessener  Unter-
kunfts- und Heizkosten wurde zuletzt im Dezember 2014 ange-
passt.

Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Grundsicherungs-
leistungen, welche durch die Stadt Leipzig erbracht und finanziert
werden. Sie ermöglicht eine schnelle Orientierung und hilft, mög-
liche Leistungsansprüche gezielt  geltend zu machen. Auch soll
die Broschüre Entscheidungen des Jobcenters und des Sozial-
amtes besser verständlich und nachvollziehbar machen.

Ihr

Prof. Dr. Thomas Fabian
Beigeordneter für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
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Einleitung

Die  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  wird  von  der  Bundes-
agentur für  Arbeit  und den kreisfreien Städten und Gemeinden
(kommunale  Träger)  als  Dienst-,  Sach-  und  Geldleistung  er-
bracht.

Die in dieser Broschüre dargestellten Leistungen werden von der
Stadt Leipzig als kommunalem Grundsicherungsträger finanziert.
Die Stadt Leipzig übernimmt im Bedarfsfall

• Leistungen für Unterkunft und Heizung,

• Kinderbetreuungsleistungen,

• Schuldner- und Suchtberatungsleistungen,

• psychosoziale Betreuungsleistungen,

• Leistungen für besonderen, einmaligen Bedarf und

• Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende besteht nur,
soweit der Bedarf nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt
werden kann. Das bedeutet, dass die Aufnahme einer zumutba-
ren Arbeit, der Einsatz eigenen Einkommens und Vermögens und
die Hilfe von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen
Vorrang haben. Über die Gewährung der Leistungen entscheidet
– zusammen mit den Leistungen der Bundesagentur für Arbeit –
das Jobcenter Leipzig als gemeinsame Einrichtung der Bundes-
agentur für Arbeit und der Stadt Leipzig. Die Grundsicherung für
Arbeitsuchende muss beim Jobcenter Leipzig beantragt werden.
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Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufwendungen für Unterkunft  und Heizung werden in tatsächli-
cher Höhe anerkannt, soweit sie angemessen sind.

Welche Unterkunftskosten sind in Leipzig angemessen?

Die  angemessenen  Kosten  der  Unterkunft  werden  durch  die
Stadt Leipzig mit dem sogenannten „Schlüssigen Konzept“ fest-
gestellt.Die aktuellen Richtwerte sind auf der Webseite der Stadt
Leipzig (www.leipzig.de) veröffentlicht.

Die für Ihre Bedarfsgemeinschaft angemessenen Kosten der Un-
terkunft erfahren Sie auch beim Jobcenter Leipzig.

Wie groß ist die angemessene Wohnfläche?

Die angemessene Wohnfläche ist abhängig von der Anzahl der
Personen  in  der  Bedarfsgemeinschaft.  Es  gelten  folgende
Richtwerte:

für 1 Person bis 45 m²
für 2 Personen bis 60 m²
für 3 Personen bis 75 m²
für 4 Personen bis 85 m²
für jede weitere Person zusätzlich 10 m²

Für schwerbehinderte Personen mit einem Grad der Behinderung
von mindestens 80 und einem der Merkzeichen „aG“ (außerge-
wöhnlich gehbehindert) oder „Bl“ (blind) gelten höhere Richtwerte
für die Wohnfläche und damit höhere Angemessenheitsgrenzen
bei den Kosten der Unterkunft.

Was sind angemessene Heizkosten?

Heizkosten werden in angemessener Höhe anerkannt.  Sie um-
fassen auch die Warmwasserbereitungskosten. Wie die Richtwer-
te für die Kosten der Unterkunft wird die Nichtprüfungsgrenze für

6



die Heizkosten im Schlüssigen Konzept bestimmt. Bis zum Errei-
chen der jeweils gültigen Nichtprüfungsgrenze wird die Angemes-
senheit  der  Heizkosten  ohne  weitere  Überprüfung  unterstellt.
Übersteigen die Heizkosten diesen Betrag und erhalten Sie mit
der  jährlichen Betriebskostenabrechnung  Ihres  Vermieters  eine
Nachforderung, wird die Angemessenheit Ihrer Heizkosten durch
das Jobcenter individuell  überprüft.  An der Überprüfung sollten
Sie aktiv mitwirken, damit alle Gesichtspunkte berücksichtigt wer-
den können, die zur Festsetzung Ihrer angemessenen Heizkos-
ten dienen.

Bei der Prüfung der Angemessenheit werden immer die Richtwer-
te für die angemessene Wohnfläche zugrunde gelegt. Beachten
Sie dies unbedingt bei Ihrem Heizverhalten, wenn Ihre Wohnung
tatsächlich größer als der gültige Wohnflächenrichtwert sein soll-
te. Eine zu große Wohnung kann im Hinblick auf die Mietkosten
noch angemessen sein. Die Berechnung angemessener Heizkos-
ten erfolgt jedoch nur auf Basis der Wohnflächenrichtwerte.

Hinweis: Sollten Sie die Warmwasserbereitung in Ihrer Mietwoh-
nung  selbst  vornehmen,  etwa  durch  Boiler,  Durchlauferhitzer
o. ä., weil die Wohnung nicht an eine zentrale Warmwasserbe-
reitungsanlage angeschlossen ist, teilen Sie dies unbedingt dem
Jobcenter  mit.  Sie  haben  in  diesem Fall  Anspruch  auf  einen
Mehrbedarf zusätzlich zu Ihrer monatlichen Regelleistung.

Welche Kaltwasserkosten sind angemessen?

Der  durchschnittliche  jährliche  Wasserverbrauch  beträgt  in  der
Stadt  Leipzig  ca.  32  Kubikmeter  je  Einwohner.  Haushalte  mit
mehreren Personen haben einen geringeren Pro-Kopf-Verbrauch
als kleine Haushalte mit ein oder zwei Personen. Sie können Ih-
ren Wasserverbrauch leicht selbst  kontrollieren, indem Sie sich
die Verbrauchswerte Ihrer Wasserzähler beispielsweise für einen
Monat notieren und auf ein Jahr (Monatsverbrauch x 12) hoch-
rechnen. Unangemessene Kaltwasserkosten werden nicht über-
nommen.
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Kann ich  Unterstützung  für  die  Zahlung  einer  Mietkaution
erhalten?

Die Bewilligung einer Mietkaution ist daran gebunden, dass durch
das Jobcenter zuvor die Zustimmung zur Neuanmietung (siehe
weiter  bei  „Umzug“)  einer  Wohnung erteilt  wurde.  Im Regelfall
wird die Mietkaution in Höhe von zwei netto Kaltmieten bewilligt.
Die  Übernahme erfolgt  als  Darlehen,  wenn  der  Bedarf  weder
durch Vermögen noch auf andere Weise gedeckt werden kann.

Kautionsdarlehen werden zinsfrei erbracht. Die Rückzahlung des
Darlehens erfolgt in der Regel durch Aufrechnung in Höhe von
10% des maßgebenden Regelbedarfes.

Zur Anmietung einer Genossenschaftswohnung können alternativ
Genossenschaftsanteile übernommen werden. Genossenschafts-
anteile werden ebenfalls als Darlehen erbracht. Für die Rückzah-
lung gelten die obigen Ausführungen zur Aufrechnung analog.

Hinweis:  Bei  Umzug von der  Stadt  Leipzig  in  den Zuständig-
keitsbereich eines anderen Jobcenters entscheidet das neu zu-
ständige Jobcenter über die eventuelle Gewährung einer Miet-
kaution. Dabei gelten die Bedingungen des neuen Wohnortes.

Welche Folgen haben unangemessene Unterkunftskosten?

Die Kosten der Wohnung einschließlich der Heizkosten werden
zunächst in tatsächlicher Höhe übernommen, wenn das Mietver-
hältnis bereits bei Antragstellung auf Grundsicherung für Arbeit-
suchende besteht. Dies erfolgt so lange, wie es Ihnen nicht mög-
lich  oder  nicht  zuzumuten  ist,  durch  einen  Wohnungswechsel,
Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken,
in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.

Über die Unangemessenheit Ihrer Mietkosten werden Sie schrift-
lich  benachrichtigt.  In  dieser  Mitteilung  werden  Sie  darüber  in
Kenntnis  gesetzt,  dass  die  Unterkunftskosten  unangemessen
hoch sind und ab wann und auf welche Höhe die Leistungen für
Ihre Wohnkosten abgesenkt werden.
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Wann  kann  eine  Senkung  der  Unterkunftskosten  nicht
verlangt werden?

Die Senkung der Unterkunftskosten wird im Einzelfall nicht ver-
langt, wenn auf Grund einer schweren Erkrankung oder behinde-
rungsbedingter Umstände (z. B. bei Rollstuhlfahrern) ein Umzug
in eine andere Wohnung nicht zumutbar ist oder ein Umzug in an-
gemessenen  Wohnraum  mit  unverhältnismäßigen,  durch  das
Jobcenter zu übernehmenden Mehrkosten verbunden wäre. Zur
Prüfung im Einzelfall wenden Sie sich bitte an Ihr Jobcenter.

Was muss bei einem Umzug beachtet werden?

Vor Abschluss eines neuen Mietvertrages sollten Sie unbedingt
die Zusicherung des Jobcenters zur Übernahme der neuen Miete
einholen. Die Zusicherung muss erteilt werden, wenn der Umzug
erforderlich ist oder durch das Jobcenter veranlasst wurde und
die Aufwendungen für die zukünftige Miete den als angemessen
geltenden Richtwerten entsprechen.

Erforderlich ist ein Umzug zum Beispiel bei Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit außerhalb von Leipzig. Bei der Trennung vom Ehe-
oder Lebenspartner kann er erforderlich sein. Bei massiver ge-
sundheitlicher  Gefährdung  oder  wegen  unzumutbar  beengter
Wohnverhältnisse ist eine Erforderlichkeit im Regelfall gegeben.

Grundsätzlich nicht erforderlich ist ein Umzug bei Erreichen der
Volljährigkeit  eines  Kindes  in  der  Bedarfsgemeinschaft,  wegen
schlechter  Ausstattung  der  Wohnung  oder  wenn  lediglich  der
Wunsch nach einer anderen Wohngegend besteht. Eine Prüfung
im Einzelfall nimmt Ihr Jobcenter vor.

Wer trägt die Kosten des Umzugs?

Wohnungsbeschaffungskosten,  Umzugskosten  und  Mietkautio-
nen können übernommen werden, wenn sie erforderlich und an-
gemessen  sind.  Die  Zusicherung  zur  Übernahme  der  Kosten
muss vor dem Umzug beim Jobcenter eingeholt werden. Die Zu-
sicherung ist grundsätzlich zu erteilen, wenn der Wohnungswech-
sel durch das Jobcenter veranlasst wurde oder notwendig ist.
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In welcher Höhe werden Umzugskosten getragen?

Grundsätzlich  ist  ein  Umzug weitestgehend  in  Selbsthilfe  oder
durch Inanspruchnahme privater Hilfeleistungen zu organisieren
und durchzuführen. In diesem Fall gehören zu den notwendigen
Umzugskosten  die  marktüblichen  Kosten  für  ein  Mietfahrzeug
und Umzugskartons. Die Kosten werden in Abhängigkeit von der
Anzahl der in der Bedarfsgemeinschaft  lebenden Personen als
Pauschale gewährt.

Kann ein Umzug ausnahmsweise nicht selbst durchgeführt wer-
den, können auch die Kosten für eine Umzugsfirma übernommen
werden, wenn die Notwendigkeit begründet ist. Bestätigt das Job-
center die Notwendigkeit zur Beauftragung eines Umzugsunter-
nehmens,  sind mindestens drei  Kostenvoranschläge beim Job-
center  einzureichen.  Sofern  die  Leistungsinhalte  vergleichbar
sind,  ist  dem  günstigsten  Angebot  der  Vorzug  zu  geben.  Die
Übernahme der Umzugskosten muss deshalb vor  dem Umzug
beantragt werden.

Wann erfolgt die Mietzahlung direkt an den Vermieter?

Die direkte Überweisung der Miete an den Vermieter ist möglich,
wenn sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Miete nicht zweck-
entsprechend verwendet wird. Damit sollen Mietschulden verhin-
dert werden. Die Entscheidung hierüber trifft das Jobcenter.

Unabhängig  davon  besteht  die  Möglichkeit,  die  Direktüberwei-
sung der Miete an Ihren Vermieter zu beantragen. Diesem Antrag
wird im Regelfall stattgegeben.

Wann werden Mietschulden übernommen?

Mietschulden können übernommen werden, soweit  dies zur Si-
cherung der Unterkunft gerechtfertigt und notwendig ist, um sonst
eintretende Wohnungslosigkeit abzuwenden. Eine Schuldenüber-
nahme erfolgt im Regelfall als Darlehen und nur für Wohnraum,
der wirtschaftlich erhaltenswert ist. Geschütztes Vermögen (das
ist Vermögen, welches bei der Berechnung eines laufenden Leis-
tungsanspruchs außen vor bleibt) ist vorrangig zur Mietschulden-
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tilgung einzusetzen.

Der Antrag auf Übernahme von Mietschulden ist direkt beim Sozi-
alamt  der  Stadt  Leipzig  zu  stellen.  Droht  auf  Grund von Miet-
schulden Wohnungslosigkeit, wenden Sie sich bitte schnellstmög-
lich an die Abteilung Soziale Wohnhilfen des Sozialamtes Leipzig
im Technischen Rathaus,  Prager  Str.  118  –  136,  Eingang A I,
04317 Leipzig.

Wohin kann ich mich bei Stromschulden wenden?

Bei Stromschulden wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Sozi-
alamt, Abt. Soziale Wohnhilfen.
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Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Welche Eingliederungsleistungen werden durch die
Stadt Leipzig finanziert?

Die folgenden Leistungen können erbracht werden, soweit sie für
Ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind:

• Betreuung  minderjähriger  oder  behinderter  Kinder  oder
die häusliche Pflege von Angehörigen,

• Schuldnerberatung,

• psychosoziale Betreuung und

• Suchtberatung.

Diese Leistungen werden grundsätzlich als  Sachleistungen ge-
währt, dass heißt, es werden die Kosten der Betreuungs- und Be-
ratungsleistungen getragen.

Die Beratungsleistungen sollen verhindern, dass eine Eingliede-
rung auf dem Arbeitsmarkt an Schwierigkeiten scheitert, die ihre
Ursache in der allgemeinen Lebensführung haben. Sie können
auch in kombinierter Form gewährt werden.

Was ist das Ziel einer Schuldnerberatung?

Vordringliches Ziel ist es, die elementaren Lebensbedürfnisse der
ratsuchenden  Menschen  und  ihrer  Angehörigen  (Wohnraum,
Strom und Lebensmittel) durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten
zeitnah abzusichern.  Langfristig  wird die möglichst  vollständige
Schuldenregulierung angestrebt.
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Wo kann ich einen Antrag auf Schuldnerberatungsleistungen
stellen?

Den Antrag können Sie in der für Ihren Ortsteil zuständigen Au-
ßenstelle der Abteilung Wirtschaftliche Sozialhilfe und Migranten-
hilfe des Sozialamtes stellen:

Außenstelle Für die Ortsteile

Gohlis-Center
Elsbethstr. 19-25
04155 Leipzig

Tel.: 0341 1234713
Fax: 0341 1234755

Zentrum, Zentrum-Ost, Zentrum-West, 
Zentrum-Nordwest, Zentrum-Nord, 
Plagwitz, Lindenau, Altlindenau, 
Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg, Gohlis-Süd, 
Möckern, Burghausen-Rückmarsdorf, 
Wahren, Lützschena-Stahmeln,
Lindenthal

Rathaus Schönefeld
Ossietzkystr. 37
04377 Leipzig

Tel.: 0341 1231757
Fax: 0341 1231756

Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost,
Mockau-Süd, Mockau-Nord, Thekla, 
Plaußig-Portitz, Neustadt-Neuschönefeld,
Volkmarsdorf, Sellerhausen-Stünz, 
Paunsdorf, Heiterblick, Gohlis-Mitte, 
Gohlis-Nord, Eutritzsch, Seehausen,
Wiederitzsch

Bornaische Str. 27
04277 Leipzig

Tel.: 0341 1236371
Fax: 0341 1236372

Zentrum-Südost, Anger-Crottendorf, 
Mölkau, Engelsdorf, Baalsdorf,
Althen-Kleinpösna, Reudnitz-Thonberg, 
Stötteritz, Probstheida, Meusdorf,
Liebertwolkwitz, Holzhausen, Connewitz, 
Marienbrunn, Lößnig, Dölitz-Dösen

Ratzelbogen
Kiewer Str. 1-3
04207 Leipzig 

Tel.: 0341 1239159
Fax: 0341 1239185

Zentrum-Süd, Südvorstadt, Schleußig, 
Kleinzschocher, Großzschocher,
Knautkleeberg-Knauthain,
Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Schönau, 
Grünau-Ost, Grünau-Mitte,
Grünau-Siedlung, Lausen-Grünau, 
Grünau-Nord, Miltitz, Neulindenau
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Wer führt die Schuldnerberatung durch?

Die Schuldnerberatung wird durch qualifizierte und sachkundige
Institutionen und Personen,  die  dem Rahmenvertrag der  Stadt
Leipzig zur Durchführung von Schuldnerberatungen beigetreten
sind,  durchgeführt.  Diese  finden  Sie  unter  den  nachfolgenden
Adressen:

Augsburger Gesell-
schaft für Lehmbau,
Bildung und Arbeit in 
Leipzig e.V.
Lützner Str. 93 - 95
04177 Leipzig
Tel:  0341/ 41459217
Fax: 0341/ 41459720
Beratungsangebot
nur in deutsch

Caritasverband 
Leipzig e.V.
Elsterstr. 15
04109 Leipzig
Tel.: 0341 9636120
Fax: 0341 9636140
Beratungsangebot 
in deutsch, 
Italienisch, russisch, 
englisch u. polnisch

DRK Akademischer 
Kreisverband 
Leipzig e.V.
Birkenstr. 26 + 30
04177 Leipzig
Tel.: 0341 4799464
Fax: 0341 2114488
Beratungsangebot 
nur in deutsch

Verbraucherzentrale
Sachsen e.V.
04109 Leipzig
Katharinenstr. 17
Tel.: 0341 9608923
Fax: 0341 2610482
Beratungsangebot
nur in deutsch,
Dolmetscher können 
über Netzwerke
organisiert werden

Ev.-Luth. Kirchen-
bezirk Leipzig
Ritterstr. 5
04109 Leipzig
Tel.: 0341 9605045
Fax: 0341 9602831
Beratungsangebot
in deutsch und 
englisch

VSR Verein zur 
Schulden-
regulierung e.V.
Frohburger Str. 38 
04277 Leipzig
Tel.. 0341 4626703
Fax: 0341 4626704
Beratungsangebot
in deutsch, arabisch,
französisch, polnisch
u. russisch

GSB Gemeinnützige
Schuldnerberatung
Sachsen e.V.
Erich-Weinert-Str. 22
04105 Leipzig
Tel.: 0341 5503345
Fax. 0341 5502346
Beratungsangebot
in deutsch, spanisch, 
englisch, polnisch u. 
russisch

Schuldnerberatung 
Leipzig e.V.
Ansprechpartnerin 
Dresdner Str. 82
04317 Leipzig
Tel.  0177/ 6647391
Beratungsangebot 
nur in deutsch

Rechtsanwältin
Brigitte Fritsche
Berliner Str. 3
04105 Leipzig
Tel.: 0341 9927150
Fax: 0341 9927151
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Rechtsanwalt
Hans-Thomas Leib
Karl-Heine-Str. 36
04229 Leipzig
Tel.: 0341 4206130
Fax: 0341 42061313

Rechtsanwalt
Peter Teske
Stötteritzer
Landstr. 23
04288 Leipzig
Tel.: 034297/15580
Fax: 034297/15581

Was beinhaltet die Schuldnerberatung?

In einer Erstberatung wird durch Erfassung der wirtschaftlichen
Haushaltssituation  und  gegebenenfalls  weiteren  Informationen
und  Hinweisen  geklärt,  welcher  Handlungsbedarf  besteht.  Je
nach Ergebnis werden daraufhin Kurzberatungen, klassische Be-
ratungen  oder  Intensivberatungen  durchgeführt.  Diese  können
beinhalten:

• Beratung bei akuten wirtschaftlichen und psychosozialen
Problemen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (z. B.
Sozialleistungsberatung,  Klärung  von  Miet-  und  Ener-
giezahlungen),

• Beratung und aktive Unterstützung bei Schuldnerschutz-
maßnahmen (Beachtung der Pfändungsgrenzen, Freiga-
be des Kontos, Verhinderung von Ersatzfreiheitsstrafen,

• Einschätzung der Gesamtsituation in Bezug auf eine wei-
tergehende Beratung mit  einer  Hilfeplanung,  Haushalts-
beratung,  Forderungsüberprüfung,  Regulierung und Ent-
schuldung.

Wie erfolgt die Beantragung und Finanzierung?

Über die Modalitäten der Antragstellung informiert das Jobcenter.
Sie  können  sich  im  Bedarfsfall  einer  Schuldnerberatungsstelle
zuweisen lassen oder selbst eine Beratungsstelle auswählen und
einen Termin vereinbaren. Der/die Berater/in führt eine Erst- und
Sondierungsberatung  durch  und  stellt  mit  Ihnen  gemeinsam
einen Antrag auf Übernahme der Beratungsleistung bei der zu-
ständigen  Außenstelle  der  Abteilung  Wirtschaftliche  Sozialhilfe
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und Migrantenhilfe des Sozialamtes.

In der Folge erhalten Sie einen Bewilligungs- oder Ablehnungsbe-
scheid. Bei einer Bewilligung erfolgt die direkte Zahlung der Bera-
tungskosten an die Beratungsstelle, die umgehend ihre Tätigkeit
aufnehmen kann.

Hinweis: Auch bei Ablehnung der Übernahme der Kosten für die
Beratungsleistungen entstehen für die Erst- und Sondierungs-
beratung keinerlei Kosten.

Wann wird die Kostenübernahme für die Schuldnerberatung
abgelehnt?

Der Antrag auf  Übernahme der Schuldnerberatungskosten wird
abgelehnt, wenn die Verschuldung einer Eingliederung in das Er-
werbsleben oder  der  Erhaltung des Arbeitsplatzes nicht  entge-
gensteht oder die Beratung aus eigenen Mitteln finanziert werden
kann.
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Was ist das Ziel der psychosozialen Beratung?

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte,  die  im Rahmen einer  Ein-
gliederungsvereinbarung  weitergehende  Leistungen  benötigen
und einen vermuteten psychosozialen Hilfebedarf haben – z.B.
eine psychische Störung haben oder hatten und hier noch Unter-
stützung benötigen – können Beratungs- und Betreuungsleistun-
gen der ambulant komplementären Psychiatrie der Stadt Leipzig
in Anspruch nehmen.

Ziel dieser Begleitung ist es, den Hilfesuchenden durch fachliche
Beratung  so  zu  unterstützen,  dass  psychosoziale  Belastungen
bewältigt werden können und die Selbständigkeit erhalten bleibt
oder stabilisiert wird.

Welche Unterstützungsleistungen können angeboten
werden?

Angebotene Unterstützungsleistungen umfassen:

• Erst- und Einzelgespräch zur Einschätzung des psychoso-
zialen Unterstützungsbedarfes,

• Vermittlung geeigneter Unterstützung in der eigenen oder
anderen Einrichtungen,

• Absprachen  der  zusätzlichen  Eingliederungsleistung  mit
dem Hilfesuchenden und dem zuständigen Fallmanager,

• zeitliche Festlegungen zur psychosozialen Betreuung.

Welche Leistungen werden in der psychosozialen Betreuung
angeboten?

Die psychosoziale Betreuung beinhaltet:

• Beratungsgespräch  zur  Bewältigung  psychosozialer  Be-
lastungen/ Schulungen zur Förderung der Krankheitsbe-
wältigung,

• Leistungen zur Unterstützung bei der Tagesstrukturierung,
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• Leistungen  zur  Bewältigung  lebenspraktischer  Anforde-
rungen,

• Leistungen zur Sicherung und Koordination der Betreuung
und medizinischen Versorgung,

• Leistungen zur Unterstützung in sozialen und sozialrechtli-
chen Fragen,

• Leistungen zur Unterstützung der Freizeitgestaltung,

• Krisenintervention oder Begleitung in  kritischen Situatio-
nen.

Leistungen  zur  Tagesstrukturierung,  Bewältigung  lebensprakti-
scher Anforderungen und Freizeitgestaltung können als regelmä-
ßige  Gruppenangebote  wahrgenommen  werden.  Alle  anderen
Leistungen werden als Einzelfallhilfe gewährt.  Die Zahl der ge-
währten  Beratungen  und  Gruppenangebote  richtet  sich  dabei
nach dem individuellen Hilfebedarf, der gemeinsam mit dem Hil-
fesuchenden abgesprochen und festgelegt wird.

Welche Einrichtungen bieten psychosoziale Betreuung an?

Psychosoziale Betreuung wird von zwei Einrichtungen, dem Sozi-
alpsychiatrischen Dienst und den Psychosozialen Gemeindezen-
tren, an verschiedenen Standorten in Leipzig geleistet.

Der  Sozialpsychiatrische  Dienst  im  Verbund  Gemeindenahe
Psychiatrie Leipzig bietet vorsorgende, begleitende und nachsor-
gende Hilfe für chronisch psychisch kranke Menschen oder Men-
schen mit psychosozialen Problemlagen an.

18



Standorte Verbund Gemeindenahe Psychiatrie Leipzig:

Eitingonstraße 12
04105 Leipzig
(Nordwest, Nord, Mitte)
Tel.: 0341 355344-00
Fax: 0341 355344 

Ansprechpartnerinnen:
Frau DM Kanitz 
Frau Dr. Neumann-Daus
Frau Dipl.-Soz.arb. Enger
Frau Dipl.-Soz.arb. Hofmann

Kieler Straße 65
04357 Leipzig
(Nordost)
Tel.: 0341 231893-0
Fax: 0341 231893-22

Ansprechpartnerinnen:
Frau Dr. med. Stein
Frau Dipl.-Soz.arb. Fürle

Schönbachstr. 2
04299 Leipzig
(Ost, Südost und Süd)
für Ost u. Südost
Tel.: 0341 869206-0 
Fax: 0341 869206-50
für Süd
Tel.: 0341 869206-0
Fax: 0341 269206-50

Ansprechpartnerinnen:
Frau ChÄ DM Nollau
Frau Dipl.-Soz.arb. Schlosser
Ansprechpartnerinnen:
Frau DM Weschkowa-Hundeshagen
Frau Dipl.-Soz.arb. Noack

Friesenstraße 8
04177 Leipzig
(Südwest und Alt-West)
für Südwest
Tel.: 0341 444222-3

für Alt-West
Tel.: 0341 444222-0

Ansprechpartnerinnen:
Frau Dr. med. Rüffert
Frau Dr. med. Häse
Frau Dipl.-Soz.arb. Kramm
Frau Dipl.-Soz.arb. Heinze
Ansprechpartner/-in:
Herr Dr. med. Akhtar-Khawari
Frau Dipl.-Soz.arb. Matthes

Potschkaustraße 50
04209 Leipzig 
(Grünau)
Tel.: 0341 415389-0 
Fax: 0341 415389-50

Ansprechpartnerinnen: 
Frau DM Sack
Frau Dipl.-Soz.arb. Pursch
Frau Dipl.-Soz.arb. Grundmann
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Die Psychosozialen Gemeindezentren (Beratungsstellen) bieten
Einzel-, Paar-, Familien- und Angehörigenberatung, Hilfe bei le-
benspraktischen Dingen und Vermittlung weiterführender  Hilfen
sowie individuelle Begleitung in akuten psychischen und/oder so-
zialen Krisen und dienen als Begegnungsstätten für  Menschen
mit psychischen Problemen, Erkrankungen oder Behinderungen.

Standorte Psychosoziale Gemeindezentren:

Nordwest, Nord und Mitte

Psychosoziales
Gemeindezentrum
Blickwechsel
Eisenacher Str. 44 EG links
04155 Leipzig
Tel.: 0341 56114-0,

-10,-20,-21,-32
Fax: 0341 5611419

Internet: www.diakonie-leipzig.-
de
E-Mail:
blickwechsel@diakonie-leip-
zig.de Ansprechpartner/innen:
Frau Schöbe
Frau Peters
Herr Wonneberger
Herr Dittrich

Sozialcafé Blickwechsel
Natonekstr. 2
Hintereingang 
04155 Leipzig
Tel.: 0341 56114-40

(Café und Büro)
Fax: 0341 5611419

Ansprechpartner/in:
Frau Schöbe, Herr Langer
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
11:00 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag
14:00 – 20:00 Uhr

Kontakt- und Beratungsstelle
der Psychiatriebetroffenen
Mainzer Str. 7
04109 Leipzig
Tel.: 0341 140614-0

Internet: www.durchblick-ev.de
E-Mail: verein@durchblick-ev.-
de
Ansprechpartner/innen:
Frau Haase
Frau Stoppa
Frau Budnik
Herr Didier
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Nord-Ost

Psychosoziales Gemeinde-
zentrum (Beratung und 
begleitende Sozialarbeit,
kulturelle Angebote,
kreatives Gestalten)
Bochumer Str. 26
04357  Leipzig
Tel.: 0341 609668-0
Fax: 0341 6096687

E-Mail: Gemeindezentrum@
behindertenhilfe-leipzig.de
Ansprechpartnerinnen:
Frau Faber
Frau Gallus
Frau Döring

West (Grünau)

Psychosoziales Gemeinde-
zentrum „Bäumchen“
Ringstr. 213
04209 Leipzig
Tel.: 0341 4240046

E-Mail: 
kob-leipzig@traegerwerksach-
sen.de
Ansprechpartnerinnen:
Frau Lenk, Frau Krakow,
Frau Ahner
Betreuung u. Beratung in der 
Kontakt- u. Beratungsstelle
Öffnungszeiten:
Montag 10:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 11:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch 11:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag 11:00 – 21:00 Uhr
Freitag 10:00 – 14:00 Uhr
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Süd, Südwest, Alt-West

Psychosoziales
Gemeindezentrum 
Das Boot gGmbH
Arndtstr. 66
04275 Leipzig 
Tel.: 0341 2218923 
Fax: 0341 2218923

E-Mail: kob@das-boot-ggmbh.de
Ansprechpartnerinnen:
Frau Kuntzsch, Frau Rauh
Tagesstrukturierende Angebote:
Tel.: 0341 2257816
Ansprechpartnerinnen:
Frau Schmutzler
Frau Jolas-Whittington

Kontakt- und Beratungsstelle
Bootshaus
Siemensstr. 18
04229 Leipzig
Tel.: 0341 4110890
Fax: 0341 4110891

E-Mail: Bootshaus.kob@das-
boot-ggmbh.de
Ansprechpartnerin:
Frau Damrath

Kontakt- und Beratungsstelle
der Angehörigen
Lützner Str. 75
04177 Leipzig
Tel.: 0341 9128317
Fax: 0341 4785898

E-Mail: info@wege-ev.de
Ansprechpartnerinnen: 
Frau Philipp
Frau Schöpe

Ost, Südost

Kontakt- und Beratungsstelle
(Beratung, Einzelfallhilfen,
Ämterbegleitung)
Listhaus, Dohnanyistr. 24-26
04103 Leipzig
Tel.: 0341 6887212
Fax: 0341 6899487

E-Mail:
kob@wiedereingliederung-
leipzig.de
Ansprechpartnerin:
Frau Adamczik

Tageszentrum Vielfalt
Oberdorfstr. 15
04299 Leipzig
Tel.: 0341 8631750

E-Mail: tageszentrum@
wiedereingliederung-leipzig.de
Ansprechpartnerin:
Frau Petersen
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Was sind Suchtberatungsstellen?

Suchtberatungsstellen  sind  Kompetenzstellen  für  Suchtfragen.
Sie sind die erste Anlaufstelle in der Auseinandersetzung und Be-
wältigung von Suchtproblemen und beraten bei substanz-bezo-
genen Störungen durch Alkohol, Medikamente, Drogen sowie bei
Glücksspielsucht.

In den Beratungsstellen sind Sozialarbeiter und Sozialpädagogen
mit suchttherapeutischer Zusatzqualifikation und an sechs Stand-
orten jeweils ein Psychologe tätig.

Wer hat Anspruch auf Suchtberatung?

Anspruch auf Suchtberatung hat, wer von einer Suchterkrankung
oder -gefährdung betroffen ist. Einen Anspruch haben auch An-
gehörige, Freunde oder andere mitbetroffene Personen.

Welche Suchtberatungsstellen gibt es in Leipzig?

Suchtberatungsstellen sind unter folgenden Adressen zu finden:

Suchtberatungsstelle Für Menschen mit

Zentrum für Drogenhilfe
Alternative I
Beratungsstelle, 
Übernachtungsplätze, 
Spritzentausch, Kontaktbereich
Chopinstr. 13
04103 Leipzig
Tel.: 0341 913560

Missbrauch und 
Abhängigkeit von illegalen
Drogen

Zentrum für Drogenhilfe
Alternative II (Außenstelle)
medizinische Betreuung, Beratung, 
psychosoziale Betreuung
Heinrichstr. 18
04317 Leipzig
Tel.: 0341 6870690

Missbrauch und 
Abhängigkeit von illegalen
Drogen
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Zentrum für Drogenhilfe
Haus Alt-Schönefeld
Wohnprojekt,
Suchtberatung,Vermittlung,
Notübernachtungsstätte
Theklaer Str. 11
04347 Leipzig
Tel.: 0341 234190

Missbrauch und
Abhängigkeit von Alkohol,
Medikamenten, Crystal
und Mischkonsum

Zentrum für Drogenhilfe
Suchtkontakt „Känguruh“
Suchtberatung, Vermittlung,
ambulante Rehabilitation
Beethovenstr. 21
04107 Leipzig
Tel.: 0341 9618073

Missbrauch und
Abhängigkeit von Alkohol,
Medikamenten und
illegalen Drogen (außer 
Heroin)

Zentrum für Drogenhilfe
Suchtberatung „Regenbogen“
Suchtberatung, Vermittlung,
ambulante Rehabilitation, Nachsorge
Friesenstr. 8
04177 Leipzig
Tel.: 0341 4442221

Missbrauch und 
Abhängigkeit von Alkohol 
und Medikamenten

Zentrum für Drogenhilfe
Suchtberatung Grünau 
Suchtberatung, Vermittlung,
ambulante Rehabilitation, Nachsorge
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 0341 4217211

Missbrauch und 
Abhängigkeit von Alkohol 
und Medikamenten (auch 
Mischkonsum mit
Cannabis und
chemischen Drogen)

SZL Suchtzentrum gGmbH
Suchtberatungsstelle „Impuls“
Suchtberatung, Vermittlung,
ambulante Rehabilitation, Nachsorge
Möckernsche Str. 3
04155 Leipzig
Tel.: 0341 5662424

Missbrauch und
Abhängigkeit von illegalen
Drogen, Alkohol und 
Medikamenten,
Glücksspielsucht
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Suchtberatungsstelle
 „Blaues Kreuz“ 
Suchtberatung, Vermittlung, ambu-
lante Rehabilitation, Nachsorge
Theresienstr. 7
04129 Leipzig
Tel.: 0341 26570

Missbrauch und
Abhängigkeit von illegalen
Drogen, Alkohol und 
Medikamenten (auch für 
gehörlose Menschen und 
für russischsprachige 
Aussiedler/Migranten)

Muss eine Suchtberatung selbst bezahlt werden?

Die Beratung in Suchtberatungsstellen ist kostenfrei. Im Bedarfs-
fall  erfolgt die Vermittlung in Entzugsbehandlungen in Kranken-
häuser. Die Kosten dafür trägt die Krankenkasse. Über stationäre
oder  ambulante  Rehabilitationsbehandlungen  entscheidet  der
Rentenversicherungsträger.

Was ist das Ziel der Suchtberatung?

Das Ziel der Beratung ist die Vermittlung von Informationen zu ei-
ner  Suchterkrankung,  deren Folgen  und  die  Möglichkeiten  der
Behandlung. Dabei werden alle Informationen der Hilfen in Leip-
zig vorgestellt. An erster Stelle steht die Motivation zur Behand-
lung.  Besteht  bei  abhängigkeitserkrankten  Menschen  Verände-
rungsbereitschaft,  unterstützen  die  Suchtberater  die  weiteren
Schritte  der Behandlung. Für Angehörige und Freunde steht an
erster Stelle Aufklärung und Information zur Suchterkrankung und
Hilfe im Umgang mit den Betroffenen.
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Leistungen für besonderen, einmaligen Bedarf

Was ist ein besonderer, einmaliger Bedarf?

Leistungen für besonderen, einmaligen Bedarf umfassen:

• Erstausstattungen für  die Wohnung einschließlich Haus-
haltsgeräte,

• Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattung bei
Schwangerschaft und Geburt sowie

• Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schu-
hen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Aus-
rüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Wann kann ich eine Erstausstattung für die Wohnung
erhalten?

Eine Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushalts-
geräte kann für eine komplette Wohnung, einzelne Räume oder
einzelne Haushaltgeräte  gewährt  werden.  Entscheidend ist,  ob
erstmals ein Bedarf für eine Ausstattung entsteht.

Ein Komplettbedarf wird z. B. bei einer Neuanmietung von Wohn-
raum nach vorheriger Wohnungslosigkeit, bei Erst- oder Neuan-
mietung von Wohnraum nach vorheriger Haft, bei vollständigem
Verlust der Wohnungseinrichtung durch Brand oder Diebstahl und
bei erstmaliger Anmietung eigenen Wohnraumes anerkannt.

Ein Teilbedarf wird z. B. bei erstmaliger Anschaffung von Kinder-
zimmermobiliar oder der Erstanschaffung einer Waschmaschine
anerkannt.

Wann kann ich eine Erstausstattung für Bekleidung 
erhalten?

Für die Bewilligung einer Erstausstattung mit Bekleidung ist ent-
scheidend, ob auf Grund eines besonderen Umstandes erstmals
ein Bedarf entsteht. Das ist der Fall bei Gesamtverlust oder neu-
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em  Bedarf  auf  Grund  außergewöhnlicher  Umstände  wie  z.  B.
starker krankheitsbedingter Gewichtsab- oder -zunahme. Die Ge-
währung erfolgt in der Regel in Form von Geldleistungen. Diese
sind der Höhe nach so bemessen, dass überwiegend ladenneue
Kleidung gekauft werden kann.

Hinweis: Die Kosten für die laufende Anschaffung und Instand-
haltung von  Kleidung werden mit der Regelleistung abgegolten.

Wann wird  eine  Erstausstattung  bei  Schwangerschaft  und
Geburt gewährt?

Schwangere oder junge Mütter erhalten für die Erstausstattung
an Schwangerenbekleidung einschließlich Klinikbedarf eine pau-
schale Bekleidungsbeihilfe. Mit dieser Pauschale soll der beson-
dere  Bedarf  während  der  Schwangerschaft  und  Geburt  sowie
nach der Geburt abgedeckt werden.

Zur Deckung des Bedarfes der Erstausstattung für Neugeborene
wird in der Regel acht  Wochen vor dem voraussichtlichen Ge-
burtstermin eine Bekleidungsbeihilfe und eine Pauschale für wei-
teren Bedarf wie Laufgitter, Fußsack, Kinderwagen mit Matratze,
Wickelauflage, Bett, Kleiderschrank, Haushaltwäsche und Hoch-
stuhl gewährt.

Wie erfolgt die Beantragung und Finanzierung aller Leistun-
gen für die Erstausstattung?

Zur Beantragung stellen Sie bitte einen formlosen Antrag mit Be-
gründung des benötigten Bedarfs bei Ihrem Jobcenter.

Die  Höhe der  Leistung ist  abhängig  vom konkreten Bedarf  im
Einzelfall und – etwa bei der Erstausstattung für die Wohnung –
der Größe des Haushaltes.

Im Fall einer Bewilligung erfolgt die direkte Überweisung der Leis-
tung an das von Ihnen angegebene Konto, so dass Sie selbst
entscheiden können,  in  welchem Geschäft  Sie die Einrichtung,
Kleidung o. ä. erwerben möchten.
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Das Jobcenter kann einen Nachweis über die zweckentsprechen-
de Verwendung der gewährten Geldleistung einfordern.

Wann kann eine Ablehnung erfolgen?

Der Antrag wird abgelehnt, wenn der Bedarf nicht zur Erstaus-
stattung gehört oder der Bedarf aus eigenen Mitteln gedeckt wer-
den kann.

Können einmalige Bedarfe auch bewilligt werden, wenn kei-
ne Grundsicherung bezogen wird?

Einmalige Leistungen können auch gewährt  werden,  wenn die
Einkommensgrenze der Grundsicherung überschritten wird. Die-
se ergibt sich aus dem Regelbedarf und den Kosten der Unter-
kunft und Heizung sowie eventuellen Mehrbedarfszuschlägen (z.
B. bei Schwangerschaft oder krankheitsbedingter kostenaufwän-
diger  Ernährung).  Zur  rechnerischen Ermittlung eines Eigenan-
teils wird dabei auf Einkommen zurückgegriffen, welches in der
Zukunft voraussichtlich erzielt wird.
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Leistungen für Bildung und Teilhabe

Was sind Leistungen für Bildung und Teilhabe?

Für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gemeinschaft können bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen  gesonderte  Leistungen  gewährt  werden.  Diese
Leistungen umfassen unter bestimmten Voraussetzungen insbe-
sondere:

• eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten,

• Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,

• Aufwendungen für Schülerbeförderung,

• Lernförderung,

• gemeinschaftliche Mittagsverpflegung,

• Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur 

• und Geselligkeit,

• Unterricht in künstlerischen Fächern,

• Teilnahme an Freizeiten.

Wo beantrage ich die Leistungen?

Wenn Sie laufende Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, also Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen, kön-
nen Sie die Leistungen im Jobcenter Leipzig beantragen.

Kann  ich  die  Leistungen  für  Bildung  und  Teilhabe  auch
erhalten, wenn ich keine Grundsicherung für Arbeitsuchende
beziehe?

Leistungen für Bildung und Teilhabe können auch bei Bezug von
Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
Kinderzuschlag,  Wohngeld  oder  Leistungen  nach  §  2  bzw.  3
AsylbLG erbracht werden. Sie können darüber hinaus als eigen-
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ständige Leistungen bewilligt werden, wenn der Bedarf nicht oder
nicht vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann.

In diesen Fällen ist der Antrag im Bereich Bildung und Teilhabe
des Sozialamtes der Stadt Leipzig zu stellen.

Welche  Kosten  werden  für  Schulausflüge  und  Ausflüge
übernommen?

Für  Schulausflüge  und  Ausflüge  –  das  sind  eintägige  (auch
mehrstündige) Veranstaltungen unter pädagogischer Gesamtver-
antwortung der Schule oder Einrichtung, welche außerhalb der
Schule stattfinden – werden die tatsächlich angefallenen Aufwen-
dungen übernommen. Das gilt nicht für Taschengeld oder etwaige
Anschaffungskosten für persönliche Gegenstände.

Welche  Kosten  werden  für  mehrtägige  Klassenfahrten
übernommen?

Die Kosten für Klassenfahrten werden – ohne Berücksichtigung
von Taschengeld oder etwaigen Anschaffungskosten für persönli-
che  Gegenstände  –  in  tatsächlich  anfallender  Höhe  übernom-
men. Ob das Reiseziel im In- oder Ausland liegt, ist unerheblich.

Wie erfolgt die Kostenübernahme für den Schulbedarf?

Die Leistung für Schulbedarf ist grundsätzlich nicht gesondert zu
beantragen. Die Antragstellung erfolgt automatisch bei Beantra-
gung einer weiteren Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket bzw. durch Beantragung von Arbeitslosengeld II oder Sozial-
geld.

Zum persönlichen Schulbedarf gehören neben der Schultasche
und dem Sportzeug auch Schreib-, Rechen- und Zeichenmateri-
al.  Die Auszahlung der Leistung erfolgt jeweils vor Beginn des
Schuljahres zum 01.08. in Höhe von 70,00 Euro und vor Beginn
des 2. Halbjahres zum 01.02. in Höhe von 30,00 Euro als Geld-
leistung.
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Wann werden Kosten für Schülerbeförderung erstattet?

Grundsätzlich werden nur die Kosten für die preisgünstigste und
personenbezogene  Fahrkarte  übernommen.  Die  Leipziger  Ver-
kehrsbetriebe bieten hierfür im Rahmen eines Vertragsabschlus-
ses die Nutzung der SchülerCard an. Durch die Erziehungsbe-
rechtigten ist monatlich ein Eigenanteil i.H.v. 5 Euro zu zahlen.
Der  diesen  Eigenanteil  übersteigenden  Betrag  wird  durch  die
Leistungen für Bildung und Teilhabe übernommen. Im begründe-
ten Einzelfall  ist  die  Übernahme höherer  Kosten (z.  B.  für  die
SchülerMobilCard oder Leipzig-Pass-MobilCard) möglich.

Welche Kosten werden für Lernförderung übernommen und
wie erfolgt die Leistungsgewährung?

Unter Lernförderung versteht man eine das schulische Angebot
ergänzende außerschulische Leistung, die das Erreichen der we-
sentlichen  Lernziele  fördern  soll.  Wesentliches  Lernziel  ist  die
Versetzung in die nächste Klassenstufe. Die Notwendigkeit  der
Lernförderung ist durch eine Bestätigung der Schule nachzuwei-
sen.

Kosten für  Lernförderung werden für  maximal  drei  Monate  mit
maximal vier Unterrichtsstunden bei Gruppenunterricht bzw. zwei
Unterrichtsstunden bei Einzelunterricht pro Woche bewilligt. Die-
se Wochenstundenzahl  kann auf  bis  zu zwei  Fächer  aufgeteilt
werden.

Die Kostenerstattung erfolgt direkt an die Leistungsanbieter für
Lernförderung, die mit dem Amt für Jugend, Familie und Bildung
eine  Rahmenvereinbarung  mit  festgelegten  Standards  abge-
schlossen haben.

Welche  Aufwendungen  für  die  Mittagsverpflegung  können
übernommen werden und wie erfolgt die Abrechnung?

Für die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung kann eine Kos-
tenzusage, die dem Mittagessenversorger vorzulegen ist, erteilt
werden.  Voraussetzung ist,  dass  die  Mittagessenversorgung in
Verantwortung der Schule oder Einrichtung als  Gemeinschafts-
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verpflegung angeboten wird und dass mindestens eine vollwerti-
ge Mahlzeit als Mittagessen angeboten wird, die auch aus meh-
reren wählbaren Komponenten (Beilagen) bestehen kann. Kioske
und Imbisse, in denen kleine Mahlzeiten wie z. B. belegte Bröt-
chen angeboten werden, erfüllen diese Anforderungen nicht.

Der selbst zu tragende Eigenanteil beträgt 1,00 Euro pro Portion.
Der Eigenanteil  wird direkt  vom Mittagessenversorger in Rech-
nung gestellt, die restlichen Aufwendungen rechnet der Mittages-
senversorger mit der Stadt Leipzig bzw. dem Jobcenter ab.

Was gehört zu den Leistungen für die Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben und wie werden diese Leistungen er-
bracht?

Die Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in
der Gemeinschaft umfassen:

• Mitgliedsbeiträge  in  den  Bereichen  Sport,  Spiel,  Kultur
und Geselligkeit,

• Unterricht in musischen und künstlerischen Fächern und
vergleichbare  angeleitete  Aktivitäten  der  kulturellen  Bil-
dung,

• Teilnahme an Freizeiten.

Diese  Leistungen  können  nur  Kinder  und  Jugendliche  bis  zur
Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten.

Für den Bewilligungszeitraum wird eine Kostenzusage bis zu ei-
nem monatlichen Höchstbetrag von 10,00 Euro erteilt. Der Anbie-
ter rechnet nach Vorlage der Kostenzusage direkt mit der Stadt
Leipzig ab.

Sollte der monatliche Betrag von 10,00 Euro nicht ausgeschöpft
werden, so kann dieser für den Bewilligungszeitraum angespart
und für eine einmalige Aktivität oder Beitragszahlung verwendet
werden.

Fahrtkosten,  die im Zusammenhang mit  den Aktivitäten entste-
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hen, gehören nicht zum Bedarf für soziale und kulturelle Teilhabe.
Wie lang gilt eine Kostenzusage?

Grundsätzlich erhalten Sie eine Kostenzusage für sechs bis ma-
ximal zwölf  Monate. Sollten die Anspruchsvoraussetzungen frü-
her enden, so wird der Zeitraum der Kostenzusage entsprechend
verkürzt.

Was ist zum Ende eines Bewilligungszeitraumes zu beach-
ten?

Um  Leistungsunterbrechungen  zu  vermeiden,  sollte  rechtzeitig
vor Ablauf des aktuellen Bewilligungszeitraums der Kostenzusa-
ge ein Weiterbewilligungsantrag gestellt werden. Dem Antrag soll-
ten alle  Unterlagen beigefügt  werden,  die für  die Weiterbewilli-
gung erheblich sind.
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